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CHRONOS

Dienst nach Vorschrift
fur das allgemeine

Wahlrecht

Der osterreichische Wahlreformkampf vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren, vom 14. bis 24. Mai 1907,
fanden in Osterreich die ersten Wahlen
nach dem allgemeinen, gleichen und ge-
heimen Ménnerwahlrecht statt. Vorange-

Christian Koller

gangen war ein jahrzehntelanger Kampf,
in dem die noch junge Sozialdemokratie
des habsburgischen Vielvolkerstaates die
ausschlaggebende Rolle spielte. Zwar
war im Jahre 1873 die direkte Wahl des
Abgeordnetenhauses eingefiihrt worden,
wahlberechtigt waren aber nur Ménner,
die eine Mindeststeuerleistung von zehn
Gulden erbrachten oder bestimmten Be-
rufsgruppen angehdrten, beispielsweise
Priester, hohere Beamte, Offiziere, Arzte,
Juristen oder Professoren. Aufgrund
dieser Einschrinkung waren etwa 1880
nur 3,5 Prozent der Wiener Bevolkerung
wahlberechtigt. Zudem war das Wahl-
recht auch ungleich. Die wenigen Wahl-
berechtigten waren in vier Gruppen,
die so genannten «Kurien», eingeteilt,
deren Stimmengewicht abgestuft war.
Im Jahre 1882 setzte Ministerprasident
Eduard Taaffe die fiir das Wahlrecht
erforderliche Mindeststeuerleistung auf
flinf Gulden herab; ein grosser Teil der
erwachsenen Bevolkerung war damit
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allerdings nach wie vor vom Wihlen
ausgeschlossen.

Der Kampf um die Erweiterung des
Wabhlrechtes stand viele Jahre lang auf
der Agenda der oOsterreichischen Sozi-
aldemokratie, die sich 1888/89 auf dem
Hainfelder Parteitag zu einer einheit-
lichen Partei unter der Fihrung Viktor
Adlers formiert hatte. Im Jahre 1894
forderte der Parteitag unter Androhung
eines Generalstreiks die Einrichtung ei-
ner fiinften Kurie fiir alle Manner ab
dem 24. Lebensjahr, die schreiben und
lesen konnten, eine stindige Beschéfti-
gung ausiibten oder eine direkte Steuer
bezahlten. In der Tat kam es zwei Jahre
darauf unter Ministerprdsident Kasimir
Felix Badeni zu einer weiteren Wahl-
rechtsreform. Badeni schuf eine fiinfte
Wahlerkurie fiir alle tiber 24 Jahre alten
Staatsbiirger, die jedoch nur 72 der
425 Parlamentsmandate wahlen durften,
wéahrend der Rest den biirgerlichen und
aristokratischen Eliten vorbehalten blieb.
Immerhin ermoglichte diese Reform die
Wahl der ersten sozialdemokratischen
Abgeordneten.

Dieses ungleiche Wahlsystem war in der
Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert



im internationalen Vergleich allerdings
kein Sonderfall. In Grossbritannien,
dem Mutterland des Parlamentarismus,
war das Wahlrecht zwar im Verlauf des
19. Jahrhunderts in mehreren Schritten
stark ausgeweitet worden, nachdem es
noch 1831 im ganzen Land nur etwa
200 000 Wahlberechtigte gegeben hatte.
Noch zur Zeit des Ersten Weltkriegs
waren indessen nur zwei Drittel der
erwachsenen mannlichen Staatsbiirger
wahlberechtigt, wihrend das drmste Drit-
tel ausgeschlossen blieb. Entsprechend
blieb die Labour Party zunichst schwach
und war bis 1918 mehr ein Anhing-
sel der liberalen «Whigs» denn eine
eigenstindige parlamentarische Kraft.
Im Deutschen Reich bestand zwar seit
1871 das allgemeine Ménnerwahlrecht
zum Reichstag, dicser hatte aber auf die
Regierungsbildung keinen Einfluss, da
der Reichskanzler vom Kaiser ernannt
wurde. Zudem galt in Preussen, dem
mit Abstand grossten Gliedstaat, bei den
Landtagswahlen das so genannte Drei-
klassenwahlrecht, das die Vermégenden
stark begiinstigte. So gewann die SPD bei
den Wahlen von 1913 als wihlerstérkste
Partei mit einem Stimmenanteil von 28 4
Prozent nur zehn Mandate, wihrend die
KKonservativen fiir ihre 14,8 Prozent 148
Sitze zugesprochen erhielten.

In Italien war um die Jahrhundertwende
weniger als ein Drittel der erwachsenen
Minner wahlberechtigt. Und in den Ver-
einigten Staaten, die sich auch damals
schon als Hort der Demokratie betrach-
teten, war zwar mit der Abschaffung der
Sklaverei im Jahre 1863 das Wahlrecht
auch auf die Afro-Amerikaner ausgewei-
tet worden. Seit dem spéten 19. Jahrhun-
dert wurden in den Siidstaaten, parallel
zum Aufbau eines apartheidihnlichen
Systems in allen offentlichen Einrich-
tungen, der so genannten Segregation,
die Afro-Amerikaner mit allen moglichen
Tricks und Einschiichterungen systema-
tisch von den Wahllokalen ferngehalten.

Dieser Zustand, der 1898 durch einen
Entscheid des Obersten Gerichtshofes
abgesegnet wurde, sollte bis nach dem
Zweiten Weltkrieg anhalten.

Hingegen gab es das allgemeine und glei-
che Ménnerwahlrecht seit der Bundes-
staatsgriindung von 1848 in der Schweiz
und seit der Entstehung der Dritten
Republik im Jahre 1871 in Frankreich.
Allerdings bestanden auch hier Restrik-
tionen. In der Schweiz etwa waren auch
noch nach 1848 etwa 20 Prozent der
mdnnlichen Biirgerschaft wegen Geis-
teskrankheit, strafrechtlicher Verurtei-
lung, Konkurs, «Sittenlosigkeit», Bettelei
oder Zwangsversorgung vom Wahlrecht
ausgeschlossen, ebenso wie bis 1856
generell die Juden. In Belgien erzwang
1893 ein Generalstreik die Einflihrung
des allgemeinen Minnerwahlrechts, bei
dem aber das Stimmengewicht ungleich
war, indem begiiterte Wihler zwei oder
gar drei Stimmen hatten. Ein neuerlicher
Generalstreik fiir das gleiche Wahlrecht
im Jahre 1902 wurde von Polizei und
Militdr unterdriickt. Erst 1919 erfolgte die
Abschaffung der Mehrfachstimmen.

Den Anstoss zu einem intensivierten
und schliesslich erfolgreichen Kampf
fiir das allgemeine Médnnerwahlrecht in
Osterreich gaben jedoch die Ereignisse
in einem Land, das bis dahin iiberhaupt
kein Parlament besass, ndmlich in Russ-
land. Hier kam es 1905 im Gefolge
des verlorenen Krieges gegen Japan zu
revolutiondren Unruhen, Generalstreiks
und Bauernaufstinden, die schliesslich
Zar Nikolaus II. im Oktober zur Einrich-
tung einer Kammer (Duma) veranlassten.
Letztere sollte von den Mannern aller
Bevolkerungsschichten gewdhlt werden,
jedoch nach einem ungleichen Wahlrecht,
worin die Stimme eines Grossgrundbe-
sitzers gleich 15 Bauernstimmen oder
45 Arbeiterstimmen war. Auch sollte
tiber wichtige Entscheidungen wie den
Militar- und Hofetat gar nicht in der Du-
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ma abgestimmt werden. Der Zar besass
zudem das Vetorecht {iber alle in der
Duma getroffenen Entscheidungen und
Abstimmungen und konnte diese auch
auflosen (vgl. Rote Revue 83/4, 2005).

Die Vorgédnge in Russland intensivierten
in den Arbeiterbewegungen ganz Euro-
pas die theoretischen Diskussionen tiber
den politischen Massenstreik und be-
fligelten auch den Wahlrechtskampf in
Osterreich. Anfang November 1905 kam
es in zahlreichen Stadten der Donaumo-
narchie zu Strassenkundgebungen, die in
Wien und Prag zu blutigen Zusammen-
stossen mit der Staatsgewalt fiihrten.
Zugleich weitete sich eine zundchst
lokale Protestaktion der Eisenbahnar-
beiter immer mehr aus und brachte die
kaiserlich-konigliche Regierung in arge
Bedrangnis. Auch diese Aktion orien-
tierte sich an den Vorgdngen in Russ-
land, wo es im Oktober in verschiedenen
Teilen des Landes zu Eisenbahnerstreiks
gekommen war.

Ab dem 26. Oktober iibten die Eisen-
bahnarbeiter in Nordbdhmen «passive
Resistenz», die darin bestand, die Viel-
zahl der bestehenden Vorschriften, von
denen ein grosser Teil im Arbeitsalltag
schlicht ignoriert zu werden pflegte, pein-
lich genau zu beachten. Aufgrund des
reglementarischen Gestriipps, das im k. k.
Eisenbahnwesen herrschte, fiihrte dies zu
einem regelrechten Kollaps des 6ffentlichen
Verkehrs auf den betroffenen Strecken,
ohne dass den Arbeitern irgendein Vorwurf
wegen Dienstverletzung gemacht werden
konnte. Die sozialdemokratische Eisenbah-
nergewerkschaft stand der Aktion zunéchst
eher skeptisch gegeniiber, tibernahm aber
Anfang November die Fihrung der Pro-
testbewegung und hielt am 5. November
in Prag eine Vertrauensminnerkonferenz
ab, die dem Eisenbahnministerium einen
Forderungskatalog mit folgenden Punkten
tibermittelte: 20 bis 30 Prozent mehr Lohn,
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Mitspracherecht des Personals, Einfiihrung
des allgemeinen Mannerwahlrechts.

Die Protestaktion weitete sich nun in
rasantem Tempo aus. Am 4. November
erfasste sie bereits ganz BOhmen, am
6. November Salzburg und Oberoster-
reich, am 8. November Wien und am
folgenden Tag schliesslich die gesamte
osterreichische Reichshilfte der habsbur-
gischen Doppelmonarchie. Insgesamt be-
teiligten sich an dem Protest etwa 25 000
Arbeiter. Schon nach wenigen Tagen trat
die Regierung mit den Gewerkschaften in
Verhandlungen. Am 12. November wurde
eine Ubereinkuntft erzielt, die den Eisen-
bahnern verschiedene personalpolitische
Verbesserungen brachte. Verklausuliert
versprach die Regierung zudem auch,
dem Parlament eine Wahlreformvorlage
zu unterbreiten.

Die sozialdemokratische Wahlrechtsa-
gitation ging nun gestarkt weiter. Als
am 28. November 1905 das Parlament
wieder zusammentrat, streikte in den
osterreichischen Stidten der grosste Teil
der Arbeiterschaft. In Wien zog eine Vier-
telmillion Menschen in wohlgeordneten
Achterreihen fiinf Stunden lang iiber die
Ringstrasse schweigend am Parlamentsge-
béaude vorbei. In Prag demonstrierten am
selben Tag 150 000 Menschen. Die Fiih-
rung der tschechischen Sozialdemokratie
erwog zudem die Ausrufung eines Gene-
ralstreiks, wurde von der Gesamtparteilei-
tung aber vorerst zuriickgepfiffen.

Tatsdchlich legte die Regierung in der
Folge einen Gesetzesentwurf vor, der
die Einfithrung des allgemeinen Man-
nerwahlrechts vorsah. Die konserva-
tiven und liberalen Wahlreformgegner,
die um ihre Vormachtstellung im Par-
lament fiirchteten, verlegten sich nun
auf eine eigentliche Obstruktionspolitik
und versuchten die Reform mit Debat-
ten um minimale Differenzen endlos
hinauszuzogern. Teilweise handelte es



sich dabei um einen Schacher um Wahl-
kreise, die die Rechtsparteien ihren je-
weiligen Partikularinteressen anzupassen
versuchten, es war aber auch das offen-
sichtliche Ziel vieler Abgeordneter aus
diesen Kreisen, durch Verkomplizierung
der Verhandlungen und Ausniitzung des
deutsch-tschechischen Gegensatzes die
Reform scheitern zu lassen. Obwohl der
parlamentarische Wahlreformausschuss
im Mai 1906 einen bereits ziemlich aus-
gereiften Gesetzesentwurf zugewiesen
erhielt, legte er erst im November nach
nicht weniger als 63 Sitzungen einen
Bericht vor.

Aufgrund dieser Verschleppungstaktik
sah sich die Sozialdemokratische Arbei-
terpartei gezwungen, erneut mit Mas-
senprotesten zu drohen. Als Anfang
Juni 1906 eine sinnvolle Weiterarbeit im
Wabhlreformausschuss nicht mehr moglich
schien, riistete die Parteileitung zu einem
Massenstreik, der zunéchst drei Tage lang
in Wien durchgefiihrt, dann wenn notig
in Bohmen fortgesetzt und schliesslich
auf die ganze 6sterreichische Reichshilfte
ausgedehnt werden sollte. Unter dem
Eindruck dieser Drohungen beschleuni-
gte der Reformausschuss, in dem Viktor
Adler eine zentrale Rolle iibernahm, seine
Beratungen und fand schliesslich doch zu
einem Konsens.

Die ersten Wahlen nach dem allgemeinen
und gleichen Méannerwahlrecht im Mai
1907, an denen von den nunmehr 5,5
Millionen Wahlberechtigten 84 Prozent
teilnahmen, wurden zu einem Triumph
flir die Sozialdemokratie. Mit 87 der
total 516 Sitze stellte die Partei nun die
starkste Fraktion. In Wien hatte sie mit
einem Stimmenanteil von 38,3 Prozent
10 der 33 Mandate gewonnen. Allerdings
galt das allgemeine Ménnerwahlrecht nur
in der Osterreichischen Reichshilfte, zu
der neben dem heutigen Osterreich auch
Bohmen und Méihren sowie zahlreiche
weitere Gebiete von der Adria bis zur rus-

sischen Grenze gehorten, nicht aber fir
den ungarischen Reichsteil, der iiber ein
eigenes Parlament verfligte. Hier war das
Wahlrecht weiterhin an eine sehr hohe
Steuerleistung gekniipft, so dass lediglich
etwa sechs Prozent der Bevolkerung wih-
len durften. Zudem galt auch in der dster-
reichischen Reichshilfte fiir die Landtage
und Gemeindeparlamente weiterhin das
alte, ungleiche Kurienwahlrecht, was in
der k. u. k. Reichshaupt- und Residenz-
stadt Wien die im Bereich des Moglichen
liegende sozialdemokratische Mehrheits-
bildung bis nach dem Ersten Weltkrieg
verhinderte.

Der Wahlrechtskampt ging deshalb bis
zum Ende der Habsburgermonarchie
weiter. Als es im Januar 1918, wiederum
unter dem Eindruck revolutionérer Er-
eignisse in Russland, in weiten Teilen des
Reiches zu Massenstreiks kam, an denen
sich allein in Wien und Niederosterreich
tiber eine Viertelmillion Menschen be-
teiligte, forderten die Ausstandigen nebst
dem Ende des Krieges und einer besseren
Lebensmittelversorgung auch die Demo-
kratisierung des Gemeindewahlrechts
und die Einfithrung des Frauenstimm-
rechts. Nachdem die Regierung der sozi-
aldemokratischen Verhandlungsdelegati-
on auch zur Wahlrechtsfrage einige, wenn
auch eher vage Zusicherungen gemacht
hatte, wurde der Streik nach einer Woche
abgebrochen.

Erst nach dem Zusammenbruch der
Habsburgermonarchie fiihrte aber die so-
zialdemokratisch gefiihrte provisorische
Regierung der neuen Republik das all-
gemeine und gleiche Wahlrecht auf allen
Ebenen und fiir alle StaatsbiirgerInnen
ohne Unterschied des Geschlechts ein.
Bei den ersten Nachkriegswahlen im
Februar 1919 wurden die Sozialdemo-
kraten zwar mit rund 40 Prozent Wihler-
Innenanteil erneut zur stiarksten Kraft,
verpassten aber die absolute Mehrheit
deutlich. Hingegen fiihrte die Demokra-
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tisierung des Gemeindewahlrechts einige
Wochen darauf zu einem tiberwiltigenden
Wahlsieg in der bislang christlichsozi-
al regierten Hauptstadt Wien, wo die
Sozialdemokratische Arbeiterpartei 100
der total 165 Mandate gewann und nun
daran gehen konnte, das «Rote Wien» als
Musterstadt aufzubauen.

Mit der Wahlreform von 1918/19 ka-
men die Osterreichischen Wahlrechts-
kdmpfe nach mehreren Jahrzehnten zum
Abschluss. Osterreich iiberholte damit
punkto Demokratisierung der Wahlord-
nung verschiedene Staaten mit langer
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demokratischer oder parlamentarischer
Tradition. Wihrend Deutschland nach
dem Ersten Weltkrieg ebenfalls zum
allgemeinen und gleichen Wahlrecht fiir
Ménner und Frauen {iberging, wurde in
Grossbritannien lediglich das allgemeine
Ménnerwahlrecht sowie das Wahlrecht
fiir Frauen {iber 30 Jahre eingefiihrt. In
Frankreich liess man sich dagegen mit
der Einfiihrung des Frauenwahlrechts
bis nach dem Zweiten Weltkrieg Zeit, in
der Schweiz liess dieser Schritt nochmals
ein Vierteljahrhundert ldnger auf sich
warten.



	Dienst nach Vorschrift für das allgemeine Wahlrecht : der österreichische Wahlreformkampf vor 100 Jahren

